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1. AUSGANGSLAGE UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Mühlacker (gut 26.000 Einwohnerinnen und Einwohner1) in der Region 

Nordschwarzwald ist als Mittelzentrum eingestuft2. Ihrem Mittelbereich sind die Ge-

meinden Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Ötisheim und Sternenfels zugeordnet, wo-

bei Verflechtungen der Gemeinde Knittlingen mit dem Mittelzentrum Bretten (Region 

Mittlerer Oberrhein) zu berücksichtigen sind3; Illingen (östlich angrenzend), Knitt-

lingen und Maulbronn (nördlich angrenzend) sind regionalplanerisch als Kleinzentren 

eingestuft4; Illingen und Ötisheim sind dem Nahbereich von Mühlacker zugeordnet5. 

Entsprechend dem Regionalplan soll darüber hinaus die Gemeinde Wiernsheim (der-

zeit Mittelbereich Pforzheim) dem Mittelbereich Mühlacker zugeordnet werden6. 

Mühlacker liegt zwischen dem östlich angrenzenden Mittelzentrum Vaihingen an der 

Enz, dem südwestlich gelegenen Oberzentrum Pforzheim und dem nordwestlich ge-

legenen Mittelzentrum Bretten. 

Die Stadt ist dem Verdichtungsraum Karlsruhe/ Pforzheim zugeordnet7. Sie liegt an 

den Entwicklungsachsen 

· (Karlsruhe) - Remchingen – Königsbach-Stein – Kämpfelbach – Ispringen – Pforz-

heim – Niefern-Öschelbronn – Mühlacker – Illingen – (Vaihingen/Enz) und 

· (Bruchsal – Bretten) – Knittlingen – Maulbronn – Ötisheim – Mühlacker8. 

 

Für die Verlagerung und Erweiterung von zwei Lebensmittelbetrieben an den Standort 

Ziegelei (VBP "Ziegeleistraße - Lebensmittelmärkte") hat das Büro Dr. Acocella 

Stadt- und Regionalentwicklung GmbH im vergangenen Jahr für die Stadt Mühlacker 

                                           
1  Bevölkerungsangabe des Statistischen Landesamtes, Stand: 30.09.2021.  
2  LEP Baden-Württemberg 2002, Anhang Mittelzentren zu Plansatz 2.5.9 (Ziel); vgl. auch Regionalplan 

Nordschwarzwald 2015, Plansatz 2.2.2 (nachrichtliche Übernahme 1). 
3  LEP 2002, Anhang Mittelbereiche zu Plansatz 2.5.9 (Ziel). 
4  Regionalplan, Plansatz 2.2.4 (Ziel 3). 
5  Regionalplan, Tabelle am Ende der Plansätze 2.2. 
6  Regionalplan, Plansatz 2.2.2 (Vorschlag 4). 
7  LEP 2002, Anhang Verdichtungsräume zu Plansatz 2.1.1 (Ziel); vgl. auch Regionalplan, Plansatz 2.1.1 

(nachrichtliche Übernahme 1). 
8  LEP 2002, Anhang Entwicklungsachsen zu Plansatz 2.6 (Ziel); Regionalplan, Plansatz 2.3.1 (nachricht-

liche Übernahme 1/ Ziel 2). 
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eine Verträglichkeitsuntersuchung erstellt9. 

Die für die Entwicklung des Gebiets Ziegelei erforderlichen B-Pläne sind derzeit im 

Verfahren.  

 
Östlich angrenzend an die Lebensmittelmärkte, ebenfalls an der Ziegeleistraße/ Vet-

terstraße, ist die Ansiedlung eines großflächigen Bau- und Gartenmarktes mit einer 

Verkaufsfläche (VKF) von 10.000 m² geplant (VBP "Ziegeleistraße - Baumarkt"): Dabei 

handelt es sich um die Umsiedlung des bestehenden Toom-Marktes aus der Indus-

triestraße (lt. B-Plan "Baumarkt Industriestraße 1. Änderung und Ergänzung" max. 

4.000 m² VKF zulässig). 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hat der Regionalverband (RV) Nordschwarz-

wald mit Schreiben vom 29.03.22 angeregt, im weiteren Verfahren die Einhaltung 

der raumordnerischen Vorgaben (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot und In-

tegrationsgebot) nachzuweisen bzw. in der Begründung zu thematisieren. 

Zwar könne das am 23.06.15 vom Gemeinderat beschlossene Einzelhandelskonzept10 

hierzu Anhaltspunkte liefern. Es wurde jedoch empfohlen, die Verträglichkeit gut-

achterlich überprüfen zu lassen.  

Eine umfassende Verträglichkeitsuntersuchung wird in diesem Zusammenhang hin-

gegen für verzichtbar gehalten. 

 
Die Stadt Mühlacker hat das Büro Dr. Acocella in Ergänzung der o.g. Verträglich-

keitsuntersuchung mit einer im weiteren Verfahren verwendbaren gutachterlichen 

Stellungnahme zur Um-/ Ansiedlung eines Bau- und Gartenmarktes an den Standort 

Ziegeleistraße/ Vetterstraße beauftragt. 

Aus der Stellungnahme soll sich auch ergeben, ob am Altstandort weiter ein Bau-

markt bestehen könnte oder ob dessen Schließung zwingend ist.  

Sofern die Schließung zwingend sein sollte, soll dies im Durchführungsvertrag zum 

VBP geregelt werden. 

 
Die vorliegende Stellungnahme umfasst die folgenden Leistungsbausteine: 

1. Darstellung der Ausgangslage und des methodischen Vorgehens, 

                                           
9  Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicklung: Aktualisierung der Verträglichkeitsuntersuchung zur 

geplanten Verlagerung und Erweiterung von zwei Lebensmittelbetrieben an den Standort Ziegelei in 
Mühlacker, Nürnberg/ Lörrach, Juni 2021. 

10  Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicklung: Gutachten für ein Einzelhandelskonzept für die Stadt 
Mühlacker - Bericht, Nürnberg/ Lörrach/ Dortmund, 02.07.2015. 
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2. Darstellung der Standorte derzeit und nach erfolgter Verlagerung, 

3. Berechnung der zu erwartenden Umsätze des Verlagerungsvorhabens, insbeson-

dere für das Kernsortiment (bau-/ gartenmarktspezifische Sortimente), 

4. Darstellung der Ist-Situation in der Stadt im Bereich der bau-/ gartenmarktspezi-

fischen Sortimente, 

5. Prüfung und Bewertung des Vorhabens vor dem Hintergrund des Beeinträchti-

gungsverbots, insbesondere Aussage, ob auf eine vertiefte Verträglichkeitsunter-

suchung verzichtet werden kann und ob dies von einer Schließung des bisherigen 

Standorts abhängig ist, 

6. Bewertung des Vorhabens hinsichtlich der weiteren landes- und regionalplaneri-

schen Ziele und Grundsätze (Konzentrations-, Integrations- und Kongruenzgebot), 

7. Bewertung des Vorhabens vor dem Hintergrund des Einzelhandelskonzepts der 

Stadt Mühlacker, 

8. zusammenfassende und abschließende Bewertung. 

 

Aus Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten wurde ein vielfach erprobtes stu-

fenweises Vorgehen vereinbart: 

· Im ersten Schritt wurde die gutachterliche Stellungnahme im Entwurf erarbeitet. 

Dieser wurde mit der Bitte um Rückäußerung v.a. hinsichtlich der regional- und 

landesplanerischen Ziele sowie der hinreichenden Aktualität der zugrunde geleg-

ten Daten an den RV und an das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe übermittelt.  

· Erst nach Berücksichtigung der gewünschten Ergänzungen wurde die vorliegende 

endgültige Stellungnahme fertig gestellt. 

Dieses Vorgehen hat sich insbesondere im Hinblick auf ansonsten evtl. erforderliche 

Nacharbeiten an der Stellungnahme im weiteren Verfahren als insgesamt zeitsparend 

erwiesen. 

 

Das "Design" der Stellungnahme berücksichtigt die formalen und inhaltlichen Anforde-

rungen, die sich aus einschlägigen Gerichtsurteilen zu ähnlichen Verfahren ergeben 

haben. Die Stellungnahme ist so aufgebaut, dass sie im weiteren Verfahren verwen-

det werden kann.  
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2. METHODIK 

2.1 Vorgehensweise 

Zunächst ist der Standort zu beurteilen (Einzelhandelskonzept sowie Konzentrations-, 

Integrationsgebot und Versorgungskerne; Kap. 3). Angesichts des nicht zentrenrele-

vanten Kernsortiments sind v.a. die Implikationen für zentrenrelevante Randsorti-

mente von Bedeutung, wie sie bereits in der Stellungnahme des RV thematisiert 

wurden. 

 

Als Grundlage für die (quantitative) Beurteilung ist das Vorhaben mit seinen be-

trieblichen Eckdaten (Verkaufsflächen und Umsätze) darzustellen (Kap. 4).  

Im Hinblick auf den bei Verträglichkeitsbeurteilungen zu verfolgenden worst-case-

Ansatz (vgl. Kap. 2.2) werden für die Ableitung des Umsatzes obere Werte für die 

Flächenleistung angesetzt. 

 

Im Hinblick auf das Kongruenzgebot wird der Planumsatz mit der Kaufkraft im Mittel-

bereich Mühlacker verglichen (Kap. 6).  

 

Im Hinblick auf das Beeinträchtigungsverbot wird der Planumsatz mit dem Bestands-

umsatz verglichen, da eine Gravitationsrechnung nicht zwingend erforderlich er-

scheint (Kap. 7). Für den Bestandsumsatz (Kap. 5) wurde zunächst auf die vorliegenden 

Daten von November 2013 sowie von September 201811 zurückgegriffen; allerdings 

erschien eine Überprüfung erforderlich: Auf Grundlage einer Liste der damals erhobe-

nen Angebote mit bau-/ gartenmarktspezifischen Sortimenten hat die Stadt deren 

weiteres Bestehen überprüft und es wurden Informationen zu Neuansiedlungen 

übermittelt. Darüber hinaus erfolgte eine Aktualisierung der Umsätze auf Grundlage 

der zwischenzeitlichen Entwicklung der Daten zur Leistungsfähigkeit. 

 

Abschließend wird das Vorhaben - z.T. die bisherigen Ergebnisse zusammenfassend 

- vor dem Hintergrund des Einzelhandelskonzepts bewertet (Kap. 8). 

 

                                           
11  Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicklung: Gutachterliche Stellungnahme zur geplanten Erweiterung 

des EKZ Schrammel im Stadtteil Enzberg der Stadt Mühlacker, Nürnberg/ Lörrach, Nov. 2020, S. 5.  
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2.2 Worst-case-Ansatz 

Bei Verträglichkeitsuntersuchungen und somit auch bei Beurteilungen der Verträg-

lichkeit sollte der Rechtsprechung folgend12 ein worst-case-Ansatz zugrunde gelegt 

werden: Aus Sicht des zu beurteilenden Vorhabens sollen möglichst nachteilige Eck-

daten gewählt werden, damit die Auswirkungen auf keinen Fall unterschätzt werden, 

damit in keinem Fall mithin für ein unverträgliches Vorhaben eine Verträglichkeit 

abgeleitet wird. Ein solcher Ansatz soll die mit Prognosen immanent verbundenen 

Unsicherheiten minimieren und damit mögliche Unterbewertungen der potenziellen 

Auswirkungen bzw. eine Fehleinschätzung der Verträglichkeit vermeiden - allerdings 

trotzdem realitätsnah sein.  

Dieser worst-case-Ansatz kann sich in sehr unterschiedlichen Aspekten zeigen (im 

Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen z.B. eher zu niedriger Ansatz des Bestands-

umsatzes, möglichst hoher Anteil des Umsatzes aus einem in der Tendenz eher zu 

kleinen Einzugsgebiet, geringer Anteil an Streuumsätzen, Konzentration der Um-

verteilungen auf den Untersuchungsbereich, keine Berücksichtigung positiver Zusatz-

effekte wie zusätzlicher Einkommen durch den Betrieb des Vorhabens13). Als ent-

scheidender Punkt kann dabei aber die Flächenleistung des Vorhabens angesehen 

werden: Für diese sollte ein oberer Wert gewählt werden. 

 

 

                                           
12  Vgl. z.B. OVG NRW: Urteil vom 28.09.16, Az. 7 D 96/14.NE, insbes. Rn. 8 in Verbindung mit Rn. 79 zur 

anzusetzenden Flächenleistung; OVG NRW: Urteil vom 02.10.13, Az. 7 D 18/13.NE, Rn. 85 mit Verwei-
sen auf andere Urteile in Rn. 86 sowie bereits OVG NRW: Urteil vom 07.12.00, Az. 7a D 60/99.NE; in 
anderem Zusammenhang auch BVerwG: Beschluss vom 17.07.08 (Az. 9 B 15/08).  

13  Vgl. auch Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., S. 6. 
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3. PLANSTANDORT (AUCH KONZENTRATIONS- UND INTEGRATIONSGEBOT SOWIE 

VERSORGUNGSKERNE)14 

Angesichts der landesplanerischen Einstufung der Stadt Mühlacker als Mittelzentrum 

ist das Konzentrationsgebot15 eingehalten. 

 

Der Vorhabenstandort nördlich der Ziegeleistraße, westlich der Vetterstraße befindet 

sich östlich der beiden zu verlagernden Lebensmittelbetriebe und nördlich des 

Bahnhofs Mühlacker. Der Standort ist Teil des Geländes des ehemaligen Ziegelwerks.  

Im östlichen Teil des Geländes sollen neben dem Baumarkt weitere gewerbliche Nut-

zungen, jedoch keinesfalls weitere Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- oder 

zentrenrelevantem Sortiment, angesiedelt werden. Unmittelbar östlich des Plan-

standorts liegt derzeit noch der Edeka-Markt mit Verlagerungsabsicht. 

Auf dem Großteil des Areals ist Wohnbebauung für insgesamt rd. 1.400 Einwohne-

rinnen und Einwohner geplant (wobei diese zumindest zur Hälfte gleichzeitig mit 

dem im Süden des Areals geplanten Lebensmittel-Einzelhandel realisiert werden 

soll). 

Der Standort liegt etwa 500 Meter nordöstlich des zentralen Versorgungsbereichs 

Innenstadt (vgl. Karte folgende Seite). 

 

Das räumliche Umfeld des Planstandorts wird zukünftig im Norden und Westen durch 

die o.g. Planungen auf dem ehemaligen Ziegeleigelände geprägt. Westlich des 

Standorts sind gewerbliche Nutzungen und im Weiteren räumlichen Umfeld Wohn- 

und landwirtschaftliche Nutzungen prägend. Südlich der Ziegeleistraße verläuft in 

West-Ost-Richtung die Bahntrasse Bruchsal/ Karlsruhe - Stuttgart. Der Bahnhof 

Mühlacker befindet sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Planstandort und ist 

mittels einer Fußgängerunterführung von diesem aus zu erreichen (Fußwegentfer-

nung gut 500 Meter). Südlich der Bahntrasse schließt sich die Kernstadt Mühlacker 

mit der Innenstadt bzw. dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt an. 

Der bisherige Standort liegt in ähnlicher Entfernung vom zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt südlich der Bahntrasse in einem gewerblich geprägten Umfeld. 

                                           
14  Dieses Kapitel basiert auf den entsprechenden Ausführungen in der Verträglichkeitsuntersuchung 

vom vergangenen Jahr; Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., Kap. 3.1 (S.7f.). 
15  LEP 2002, Plansatz 3.3.7 (Ziel); vgl. auch Einzelhandelserlass Baden-Württemberg Ziff. 3.2.1.1; 

1. Regionalplanänderung Einzelhandelsgroßprojekte, Plansatz 2.9.2 (Ziel 1). Der Einzelhandelserlass 
ist zwar formal außer Kraft getreten, jedoch weiterhin als Auslegungshilfe heranzuziehen. 
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Karte 1: Planstandort und bisheriger Standort des Toom-Baumarktes, geplante Lebensmittel-
betriebe und zentraler Versorgungsbereich Innenstadt 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis Stadt Mühlacker sowie Einzelhandelskonzept Mühlacker; Karte: 

Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, 
IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, 
MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community  

 
Der Planstandort kann auch perspektivisch, insbesondere auf Grund der Barriere-

wirkung der Bahntrasse, eindeutig nicht Teil des zentralen Versorgungsbereichs In-

nenstadt werden.  

Auf Grund der Neuansiedlung der beiden Lebensmittelbetriebe im Zusammenhang 

mit einem ebenfalls komplett neu geplanten Wohngebiet, unmittelbar östlich an den 

Planstandort angrenzend, ist die Schaffung eines städtebaulich integrierten Stand-

orts trotz des teilweise gewerblichen Standortumfelds (s.o.) prinzipiell möglich. Bei 

den Planungen sollte dieses Ziel durch die Beachtung von in der Verträglichkeits-

untersuchung aufgeführten Aspekten16 berücksichtigt werden.  

Da der Standort bei Realisierung der vorgesehenen Wohnbebauung perspektivisch in-

tegriert ist - was auch Voraussetzung für die Ansiedlung der Lebensmittelmärkte ist17, 

                                           
16  Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., S.8. 
17  Vgl. auch Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., Kap. 7 (S. 22). 
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wird das Integrationsgebot18 (perspektivisch) eingehalten. 

Darüber hinaus wäre der im Regionalplan enthaltene Grundsatz "Gewährleistung 

der verbrauchernahen Versorgung"19 erfüllt. 

 
Da es sich bei einem Bau-/ Gartenmarkt um ein Vorhaben mit nicht zentrenrelevan-

tem Kernsortiment handelt, kommen entsprechend dem Regionalplan auch Standorte 

außerhalb des Versorgungskerns in Frage, wenn im Versorgungskern keine geeigne-

ten Flächen zur Verfügung stehen20. 

Zwar bestehen im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Entwicklungsoptionen21, 

aber diese sind zum einen für einen Bau-/ Gartenmarkt eher nicht geeignet und 

sollten zum anderen eher für Ansiedlungen von innenstadttypischem Einzelhandel 

vorgehalten werden22. Insofern ist der Ausnahmetatbestand für eine Ansiedlung 

außerhalb des Versorgungskerns erfüllt. 

 
Entsprechend dem Einzelhandelskonzept kann nicht zentrenrelevanter Einzelhandel 

grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, angesiedelt 

werden23. Insofern steht der Bau-/ Gartenmarkt in Einklang mit dem Einzelhandels-

konzept, vor allem weil es sich beim Umfeld des Planstandorts um einen etablierten 

nicht integrierten (Einzelhandels-)Standort handelt. 

 
Allerdings sollten zentrenrelevante Randsortimente auf maximal 800 m² VKF be-

grenzt werden24: Auch wenn es sich nicht um einen nicht integrierten Standort han-

delt, sollten im Hinblick auf eine Gleichbehandlung zentrenrelevante Sortimente ma-

ximal bis zur Größe der Großflächigkeit ermöglicht werden: Großflächig sollen zen-

trenrelevante Sortimente nur im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt ermöglicht 

werden25. 

 
                                           
18  LEP 2002, Plansatz 3.3.7.2 (Ziel); vgl. auch Einzelhandelserlass, Ziff. 3.2 sowie 1. Regionalplan-Ände-

rung Einzelhandelsgroßprojekte, Plansatz 2.9.2 (nachrichtliche Übernahme 4). 
19 1. Regionalplan-Änderung Einzelhandelsgroßprojekte, Plansatz 2.9.1 (Grundsatz). 
20  1. Regionalplan-Änderung Einzelhandelsgroßprojekte, Plansatz 2.9.2 (Ziel 7). 
21  Vgl. Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., Kap. 8.3.1 (S. 87ff.). 
22  Vgl. auch Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., S. 87. 
23  Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., Kap. 8.2.2 (S. 86f.). 
24  Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., Kap. 8.2.1 (S. 83ff.), insbes. S. 83 u. S. 85f. 
25  Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., Kap. 8.2.1 (S. 83ff.), insbes. S. 83f. 



   

 
 

9 

4. BETRIEBLICHE ECKDATEN DES PLANVORHABENS 

Planvorhaben ist ein Bau-/ Gartenmarkt mit 10.000 m² Gesamtverkaufsfläche26. 

Am bisherigen Standort in der Industriestraße ist eine maximale Verkaufsfläche von 

4.000 m² zulässig27; sortimentsbezogene Begrenzungen sind nicht festgesetzt. 

 

Für den B-Plan empfehlen wir - neben der Begrenzung zentrenrelevanter Randsorti-

mente auf max. 800 m² VKF (vgl. Kap 3) - Festsetzungen sortimentsbezogener Ver-

kaufsflächen. Eine nach Sortimenten differenzierte Verkaufsflächenstruktur liegt 

allerdings für das Planvorhaben nicht vor. Im Hinblick auf die empfohlenen Fest-

setzungen im B-Plan wurde auf Grundlage uns vorliegender Erhebungsdaten sowie 

Planungen insbesondere der Fa. Toom eine solche abgeleitet. Im Sinne eines worst-

case-Ansatzes (vgl. Kap 2.2) wird dabei jeweils auf sortimentsbezogene Maximal-

werte abgestellt. Dies entspricht einem Flexibilisierungsansatz für den B-Plan, 

den wir bei der Festsetzung sortimentsweiser Verkaufsflächen empfehlen: 

· Dabei werden zunächst die zulässige gesamte Verkaufsfläche und die für zentren-

relevante Sortimente insgesamt maximal zulässigen 800 m² VKF festgesetzt.  

· Bei den einzelnen Sortimenten werden aber Obergrenzen zugelassen, die in der 

Summe über die zulässige Gesamtverkaufsfläche bzw. über die für zentrenrele-

vante Sortimente insgesamt zulässigen 800 m² VKF hinausgehen28.  

· Dies kann ergänzt werden durch eine "Kleinstflächenregelung", die - neben den 

explizit im B-Plan festgesetzten - weitere Sortimente auf z.B. max. 25 m² VKF 

ermöglicht: Auf derartig kleinen Flächen zu erwartende Umsätze haben selbst bei 

hoch produktiven Sortimenten mit Sicherheit keine wesentlichen Beeinträchti-

gungen zur Folge. Dabei ist allerdings explizit darauf hinzuweisen, dass die Maxi-

malfläche für zentrenrelevante Sortimente auch durch derartige Kleinstflächen 

nicht überschritten werden darf. 

                                           
26 An dieser Stelle ist auf die Verkaufsflächendefinition des BVerwG hinzuweisen: "In die Verkaufsflä-

che einzubeziehen sind alle Flächen, die vom Kunden betreten werden können oder die er - wie bei 
einer Fleischtheke mit Bedienung durch Geschäftspersonal - einsehen, aber aus hygienischen und 
anderen Gründen nicht betreten darf. Dabei kommt es nicht auf den Standort der Kassen an, sodass 
auch der Bereich, in den die Kunden nach der Bezahlung der Waren gelangen, einzubeziehen ist. 
Nicht zur Verkaufsfläche gehören dagegen die reinen Lagerflächen und abgetrennte Bereiche, in de-
nen beispielsweise die Waren zubereitet und portioniert werden." (BVerwG: Pressemitteilung 63/ 
2005 zu Urteilen vom 24.11.05 Az. 4 C 10.04 + 14.04 + 3.05 + 8.05). 

27  B-Plan "Baumarkt Industriestraße" 1. Änderung. 
28  Bei einem starren B-Plan wird hingegen die Gesamtverkaufsfläche bis auf den letzten Quadratmeter 

auf einzelne Sortimente aufgeteilt. 
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Ergänzend können die Kleinstflächen insgesamt z.B. auf 500 m² VKF (entsprechend 

5% der Gesamtverkaufsfläche) gedeckelt werden. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass derartige B-Pläne wesentlich "haltbarer" sind, da 

nicht bei jeder Änderung der Sortimentsstruktur eine Änderung des B-Plans bzw. 

die Prüfung einer möglichen Befreiung erforderlich wird.  

In Tab. 1 (S. 11) sind diese sortimentsbezogenen Obergrenzen dargestellt. Angesichts 

der überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit der zentrenrelevanten Randsortimente 

kann davon ausgegangen werden, dass die entsprechende Verkaufsfläche ausgenutzt 

wird. Somit werden die Kernsortimente maximal 9.200 m² VKF umfassen. 

 
Für die Berechnung der Planumsätze war ein oberer Wert zu wählen (vgl. Kap. 2.2). 

Toom-Baumärkte erzielten 2020 eine Flächenleistung von rd. 1.530 €/ m² VKF29. 

Da üblicherweise bei Baumärkten die Verkaufsflächen zur Ermittlung der Flächen-

leistung gewichtet werden - Freiflächen mit einem Viertel, überdachte Freiflächen 

mit der Hälfte der tatsächlichen Fläche - entspricht es in jedem Fall einem worst-

case-Ansatz, diese Flächenleistung zugrunde zu legen: 

· Die angesetzte Flächenleistung liegt rd. 11% über dem für deutsche Baumärkte für 

das Jahr 2022 angegebenen Wert30.  

· Darüber hinaus ist zu beachten, dass die für Toom-Baumärkte angegebene Flächen-

leistung auch Baumärkte umfasst, deren Angebot (produktiverer) zentrenrelevanter 

Randsortimente deutlich höher liegt als beim hier zu beurteilenden Vorhaben. 

Der Planumsatz liegt somit bei maximal rd. 15,3 Mio. €; auf die im Rahmen der Ver-

lagerung vorgesehene Erweiterung entfallen maximal rd. 9,2 Mio. €. 

 
Für die Ableitung der sortimentsweise maximal zu erwartenden Umsätze (vgl. Tab. 1, 

S. 11) wurden sortiments-, betriebstypen- und betreiberbezogene Flächenleistungen 

sowie Kenntnisse aus dem Gutachten zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 

von 2013 herangezogen.  

Für die zentrenrelevanten Randsortimente insgesamt wurde eine überdurchschnitt-

liche Flächenleistung von 2.500 €/ m² VKF angesetzt. Damit errechnet sich für die 

nicht zentrenrelevanten Sortimente eine Flächenleistung von rd. 1.440 €/ m² VKF. 

                                           
29  Dähne, bulwiengesa AG, Geschäftsberichte nach Hahn-Gruppe (Retail Real Estate Report Germany 

2021/22), S. 57.  
30  Gemaba - Gesellschaft für Markt- und Betriebsanalyse mbH: Baumärkte im Bundesgebiet 2022 - Ver-

öffentlichung im Rahmen der Jahrespressekonferenz des BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen 
und Garten e.V., Köln, S. 9. 
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Die in der Tabelle dargestellten Umsatzwerte bilden die Basis für die Beurteilung 

im Hinblick auf das Kongruenzgebot (Kap. 6) und (zunächst) auch für die Beurteilung 

im Hinblick auf das Beeinträchtigungsverbot (Kap. 7). Bezüglich letzterem könnte 

auch ausschließlich auf die Zusatzumsätze abgestellt werden, die relevant wären, 

wenn sichergestellt würde, dass die Verlagerung auch im bau- und planungsrecht-

lichen Sinne sichergestellt wird: Für den vorhandenen Bestand haben die Anpassungen 

der Kaufkraftströme bereits stattgefunden, hieraus resultieren keine weiteren Um-

verteilungen31. 

 
Tab. 1: Bau-/ Gartenmarkt Mühlacker: Sortimentskonzept mit maximalen Verkaufsflächen in m² 

und Umsätzen in Mio. € 

Sortiment/ Sortimentsgruppe VKF Umsatz 

bau-/ gartenmarktspezifische Sortimente (Kernsortiment) 9.200 13,3 

Autozubehör 150 0,8 

lebende Tiere/ Tiermöbel 250 0,5 

Beleuchtungskörper, Lampen 400 1,0 

Möbel (inkl. Matratzen, Campingmöbel und Küchen) 600 0,7 

Teppiche/ Bodenbeläge 400 0,7 

nicht zentrenrelevante Randsortimente 1.800 3,7 

Glas/ Porzellan/ Keramik, Bastel-/ Geschenkartikel, Haushaltswaren/ Bestecke 350 0,7 

Campingartikel 150 0,4 

Fahrräder und Zubehör 150 0,4 

Haus-/ Heimtextilien/ Stoffe/ Gardinen und Zubehör 300 0,7 

Elektroklein- und -großgeräte 100 0,3 

Tiernahrung/ -zubehör 50 0,1 

Kunstgewerbe/ Bilder/ Bilderrahmen 150 0,4 

Arbeitsbekleidung 50 0,2 

Fachbücher/ Fachzeitschriften 50 0,2 

zentrenrelevante Randsortimente 800 2,3 

Summe 10.000 16,8 

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen 

Quelle: eigene Erfahrungswerte; gemaba; handelsdaten.de; EHI; IfH; eigene Einzelhandelserhebungen; 
Statist. Landesamt; Statist. Bundesamt; eigene Berechnungen 

 

Zu den Werten in der Tabelle ist anzumerken, dass als Folge des Flexibilisierungs-

ansatzes teilweise nicht die Summen der in den einzelnen Sortimentsbereichen an-

gegebenen Werte erreicht werden können: 

· Die zentrenrelevanten Sortimente sind auf 800 m² VKF zu begrenzen; dementspre-
                                           
31  Vgl. auch OVG NRW: Urteil vom 06.11.08, Az. 10 A 2601/07.  
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chend kann nicht die Summe der in den einzelnen Sortimentsbereichen angegebe-

nen maximalen Verkaufsflächen (1.350 m²) realisiert werden. Auf dieser Fläche 

kann auch nur der angegebene Umsatz erzielt werden (sofern die Fläche mit den 

produktivsten Sortimenten belegt wird) und nicht die Summe der Einzelumsätze 

(rd. 3,4 Mio. €).  

· Der Bau-/ Gartenmarkt insgesamt ist auf eine Gesamtdimension von 10.000 m² be-

grenzt; dementsprechend kann nicht die Summe der für Kern- und Randsortimente 

angegebenen maximalen Verkaufsflächen (11.800 m²) - und wegen der vorstehen-

den Anmerkung schon gar nicht die Summe der in den einzelnen Sortimentsberei-

chen angegebenen maximalen Verkaufsflächen (12.350 m²) - realisiert werden. Auf 

dieser Fläche kann maximal nur der angegebene Umsatz erzielt werden (sofern die 

Fläche mit den produktivsten Sortimenten belegt wird) und nicht die Summe der 

Einzelumsätze (19,2 bzw. 20,3 Mio. €).  
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5. IST-SITUATION IN DER STADT MÜHLACKER IM BEREICH DER KERNSORTIMENTE 

5.1 Methodik32 

Anders als für die Erweiterung der Lebensmittelmärkte erfolgte keine aktualisie-

rende Erhebung des Einzelhandels in Mühlacker. Vielmehr wurde als Grundlage auf 

die im November 2013 bzw. im September 2018 erfolgte, jeweils sortimentsgenaue 

und flächendeckende Erhebung33 zurückgegriffen. 

Allerdings wurde durch die Stadt auf Grundlage einer Liste der erhobenen Betriebe 

mit Angeboten von bau-/ gartenmarktspezifischen Sortimenten überprüft, ob diese 

weiterhin vorhanden sind, und es wurden Informationen zu Neuansiedlungen über-

mittelt. 

Darüber hinaus wurden die Umsätze entsprechend der zwischenzeitlichen Entwick-

lung der sortiments- und betreiberbezogenen Daten zur Leistungsfähigkeit hoch-

gerechnet. 

 

Da die Kernsortimente nicht zentrenrelevant sind, ist vorliegend von nachgeordne-

ter Bedeutung, an welchen Standorten sich das entsprechende Angebot findet: Die 

Einstufung als nicht zentrenrelevant bedeutet, dass zentrale Versorgungsbereiche 

nicht beeinträchtigt werden können (vgl. auch Kap. 7).  

 

Die Nachfrage wird aus dem einzelhandelsrelevanten Einkommen der Bevölkerung 

und der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ermittelt. Da die Einkommen kom-

munal verschieden sind, wird diese potenzielle Nachfrage anhand von örtlichen 

Kaufkraftkennziffern, welche die lokalen Einkommensunterschiede in Bezug auf den 

Bundesdurchschnitt ausdrücken, entsprechend korrigiert34. Für die bau-/ garten-

marktspezifischen Sortimente wird das theoretisch abschöpfbare Kaufkraftpotenzial 

zum einen in der Stadt und zum anderen im Mittelbereich dargestellt. 

 

Aus der Relation von Umsatz zu Kaufkraft ergeben sich Bindungsquoten/ Zentralitä-

ten (Umsatz-Kaufkraft-Relationen) als Indikatoren für die Wahrnehmung der mittel-

zentralen Versorgungssituation. 

                                           
32  Dieses Kapitel basiert auf dem entsprechenden Kapitel in der Verträglichkeitsuntersuchung vom ver-

gangenen Jahr; Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., Kap. 5.1 (S.13f.). 
33  Vgl. Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., S. 20; Büro Dr. Acocella 2020, S. 5. 
34  IFH, Köln: IFH-Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2022.  
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5.2 Ist-Situation 

Bei den bau-/ gartenmarktspezifischen Sortimenten war 2013 eine Verkaufsfläche 

von rd. 5.900 m² erhoben werden35. Auf dieser wurde ein Umsatz von rd. 6,6 Mio. € 

erreicht. Bei einer Kaufkraft von rd. 10,2 Mio. € errechnete sich hieraus eine für 

ein Mittelzentrum deutlich unterdurchschnittliche Bindungsquote von nur rd. 65%: 

Per Saldo waren mehr als 3,5 Mio. € der örtlichen Kaufkraft aus der Stadt abgeflos-

sen.  

Das Angebot fand sich - durchaus funktionsadäquat - zu mehr als vier Fünfteln an 

nicht integrierten Standorten. 

 

2018 war eine Verkaufsfläche von rd. 6.175 m² erhoben werden36. Auf dieser wurde 

ein Umsatz von rd. 6,7 Mio. € erreicht. Bei einer Kaufkraft von rd. 10,9 Mio. € er-

rechnete sich hieraus eine noch geringere Bindungsquote von nur rd. 61%: Der 

Kaufkraftabfluss fiel mit mehr als 4 Mio. € noch höher aus.  

 

Aktuell dürfte die Verkaufsfläche unter Berücksichtigung der von der Stadt über-

prüften Betriebe sowie zusätzlicher Ansiedlungen auch im EKZ Schrammel auf etwa 

9.000 m² angestiegen sein. Unter Berücksichtigung der Veränderungen der sorti-

ments- und betreiberbezogenen Leistungsfähigkeit errechnet sich ein Umsatz von 

rd. 11 Mio. €. 

Da die Kaufkraft etwas geringer auf rd. 17,6 Mio. € angestiegen ist, ergibt sich eine 

leichte Erhöhung der Bindungsquote auf rd. 62%: Der Abfluss beträgt rd. 6,6 Mio. €. 

Selbst wenn ausschließlich auf die dem stationären Einzelhandel zur Verfügung ste-

hende Kaufkraft abgestellt wird, errechnet sich eine Bindungsquote von rd. 71%. 

Bezogen auf den Mittelbereich kann nur etwa ein Drittel der dem stationären Ein-

zelhandel zur Verfügung stehenden Kaufkraft im Mittelzentrum Mühlacker gebunden 

werden. 

 

 

                                           
35  Vgl. hierzu und zum Folgenden Büro Dr. Acocella 2015, a.a.O., Tab. 1 (S. 23). 
36  Vgl. hierzu und zum Folgenden Büro Dr. Acocella 2020, a.a.O., Tab. 1 (S. 5). 
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6. VEREINBARKEIT DES VORHABENS MIT DEM KONGRUENZGEBOT37 

Hinsichtlich des Kongruenzgebots ist auf den Plansatz 2.9.2.2 (N) des Regionalplans, 

der sich auf den Plansatz 3.3.7.1 (Z) des Landesentwicklungsplans 2002 bezieht, ab-

zustellen.  

 

Der Einzelhandelserlass Baden-Württemberg präzisiert das Kongruenzgebot in der 

Weise, dass dieses verletzt wird, "wenn der betriebswirtschaftlich angestrebte Ein-

zugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Standort-

gemeinde wesentlich überschreitet. Eine wesentliche Überschreitung ist in der Re-

gel gegeben, wenn mehr als 30% des Umsatzes aus Räumen außerhalb des Verflech-

tungsbereichs erzielt werden soll."38 

 

Zunächst bleibt unklar, wie der betriebswirtschaftlich angestrebte Einzugsbereich 

eines Vorhabens bestimmt werden soll. Einzugsbereiche von Einzelhandelsvorhaben 

sind - plausibel erscheinende - "Denkkonstrukte": Es gibt Gebiete, aus denen mit re-

gelmäßigen Kaufkraftflüssen zu einem Vorhaben zu rechnen ist. Allerdings stellt sich 

die Frage, ab wann solche regelmäßigen Kaufkraftbeziehungen vorliegen. Werden 

Einzugsbereiche dargestellt, wird dies teilweise über Definitionen zu lösen ver-

sucht, die andere kaum operationalisierbare Begriffe (z.B. "messbarer Umsatzanteil") 

verwenden, sodass Einzugsgebiete weitgehend als willkürlich anzusehen sind. Des-

halb halten wir eine Darstellung von Einzugsbereichen für problematisch. 

 

Darüber hinaus ist diese Auslegung des Kongruenzgebots eng mit dem "Marktanteil-

konzept" verbunden. Nach diesem Konzept wird auf der Grundlage 

· eines - häufig entlang statistischer Grenzen - behaupteten Einzugsbereichs, 

· der - ebenfalls häufig entlang statistischer Grenzen - in Zonen unterteilt wird, 

· in denen - nicht weiter begründete - Marktanteile erreichbar sein sollen 

der in einem Vorhaben erreichbare Umsatz errechnet. 

Dieses Konzept ist nicht grundsätzlich ungeeignet: Bei betrieblichen Entscheidungen 

über die Sinnhaftigkeit der Ansiedlung eines Vorhabens an einem Standort ergibt es 

durchaus Sinn, die Erreichbarkeit eines bestimmten Umsatzes an diesem Standort 

                                           
37  Dieses Kapitel basiert zunächst auf dem entsprechenden Kapitel in der Verträglichkeitsuntersuchung 

vom vergangenen Jahr; Büro Dr. Acocella 2021, a.a.O., Kap. 8 (S.23ff.). 
38  Einzelhandelserlass Baden-Württemberg, Ziff. 3.2.1.4. 
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abzuschätzen. Dabei ist ein betriebswirtschaftlicher worst case von Bedeutung: Der 

erzielbare Umsatz sollte in keinem Fall überschätzt werden. Dafür sollte das Ein-

zugsgebiet tendenziell eher zu klein (und der erreichbare Marktanteil tendenziell 

eher zu niedrig) angesetzt werden. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, 

dass bei Berechnungen nach dem Marktanteilkonzept häufig eher geringe Flächen-

leistungen abgeleitet werden.  

 

Bei Verträglichkeitsuntersuchungen ist hingegen ein worst case bezüglich der städte-

baulichen/ raumordnerischen Auswirkungen zu verfolgen, dem entsprechend tenden-

ziell eher von einem zu hohen Planumsatz ausgegangen werden sollte (vgl. Kap. 2.2). 

 

Deshalb gehen wir davon aus, dass vorrangig zu fragen ist, ob ein Vorhaben existen-

ziell auf einen Zufluss von Kaufkraft von mehr als 30% von außerhalb des Mittel-

bereichs angewiesen ist. 

· Im Bereich der bau-/ gartenmarktspezifischen Kernsortimente ist im Vorhaben - 

bei Belegung der gesamten nicht für zentrenrelevante Randsortimente genutzten 

Verkaufsfläche - maximal ein Umsatz von rd. 13,3 Mio. € zu erwarten (vgl. Kap. 4, 

insbes. Tab. 1, S. 11). 

· Im Mittelbereich Mühlacker steht im Bereich der bau-/ gartenmarktspezifischen 

Sortimente eine Kaufkraft von rd. 38 Mio. € zur Verfügung, von der rd. 33,2 Mio. € 

für den stationären Einzelhandel zur Verfügung stehen. Selbst wenn die Stadt Knitt-

lingen mit ihren Verflechtungen mit dem Mittelzentrum Bretten (Region Mittlerer 

Oberrhein) unberücksichtigt bleibt, reduzieren sich diese Werte nur auf rd. 32,5 

Mio. € (gesamter Einzelhandel) bzw. 28,5 Mio. € (stationärer Einzelhandel). 

· Selbst wenn der maximale Planumsatz im Kernsortimentsbereich auf die geringste 

Kaufkraft bezogen wird, ergibt sich eine Relation von weniger als 50%39: Das 

Planvorhaben ist in keinem Fall existenznotwendig auf Kaufkraftzuflüsse von 

außerhalb des Mittelbereichs angewiesen. 

· Dies gilt auch für sämtliche Randsortimente: Bei Ausnutzung der in Tab. 1 (S. 11) 

dargestellten Maximalflächen und der damit verbundenen maximalen Umsätze wird 

ein maximaler Anteil von rd. 44% (im Bereich Teppiche/ Bodenbeläge) erreicht. 

Das Kongruenzgebot wird durch das Planvorhaben eingehalten. 

                                           
39  Selbst wenn der maximale Gesamtumsatz auf die geringste Kaufkraft im Bereich der bau-/ garten-

marktspezifischen Sortimente bezogen wird, ergibt sich eine Relation von nur rd. 54%. 
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Tab. 2: Maximale Planumsätze, im Mittelbereich Mühlacker (ohne Knittlingen) für den stationä-
ren Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraft, sowie Relation der Planumsätze zur 
Kaufkraft: Umsätze und Kaufkraft in Mio. €, Relationen in Prozent 

Sortiment/ Sortimentsgruppe Planumsatz Kaufkraft Relation 

bau-/ gartenmarktspez. Sortimente (inkl. Autozubehör) 14,1 28,5 49% 

lebende Tiere/ Tiermöbel + Tiernahrung/ -zubehör 0,6 2,5 24% 

Beleuchtungskörper, Lampen + Elektroklein- und -großgeräte 1,3 5,6 23% 

Möbel (inkl. Matratzen, Campingmöbel und Küchen) 0,7 16,0 4% 

Teppiche/ Bodenbeläge 0,7 1,5 44% 

Glas/ Porzellan/ Keramik, Bastel-/ Geschenkartikel, 
Haushaltswaren/ Bestecke 

0,7 
2,7 25% 

Campingartikel + Fahrräder und Zubehör 0,8 7,4 11% 

Haus-/ Heimtextilien/ Stoffe/ Gardinen und Zubehör 0,7 1,8 36% 

Kunstgewerbe/ Bilder/ Bilderrahmen 0,4 30,6 1% 

Arbeitsbekleidung 0,2 12,8 1% 

Fachbücher/ Fachzeitschriften 0,2 4,1 5% 

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen 

Quelle: eigene Erfahrungswerte; gemaba; handelsdaten.de; EHI; IfH; eigene Einzelhandelserhebungen; 
IFH (2022); Statist. Landesamt; Statist. Bundesamt; eigene Berechnungen 

 

Trotz unserer Kritik am Marktanteilkonzept haben wir zur Absicherung dieses Er-

gebnisses entsprechende Berechnungen durchgeführt, wobei vorsichtshalber unter-

stellt wurde, dass am Altstandort weiterhin ein Baumarkt angesiedelt bleibt. 

· Vor dem Hintergrund der derzeit aus Mühlacker abfließenden Kaufkraft im Bereich 

der Kernsortimente des Vorhabens (rd. 6,6 Mio. € von 17,6 Mio. €; vgl. Kap. 5.2) 

kann für die Stadt ein Marktanteil von 35% unterstellt werden. 

· Für die unmittelbar angrenzenden Gemeinden kann ein Marktanteil von 20% 

unterstellt werden. 

· Für die "hinter diesen" direkten Nachbarn liegenden Gemeinden (inkl. Sternen-

fels) wird vorsichtshalber nur noch ein Marktanteil von 7,5% unterstellt. 

Damit entstammen rd. 73% des Planumsatzes aus dem Mittelbereich von Mühlacker. 

Würde am Altstandort kein Baumarkt mehr angesiedelt bleiben, so würde sich dieser 

Anteil erhöhen. 

Damit belegen diese Berechnungen die oben abgeleitete Einhaltung des Kon-

gruenzgebots: Der Einzugsbereich des Vorhabens - wie auch immer dieser bestimmt 

wird - überschreitet den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich. 
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7. VEREINBARKEIT DES VORHABENS MIT DEM BEEINTRÄCHTIGUNGSVERBOT 

Nach dem Einzelhandelserlass Baden-Württemberg darf ein großflächiges Planvor-

haben  

· das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versor-

gungskerns sowie  

· die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens nicht beein-

trächtigen40. 

 

Der Regionalplan Nordschwarzwald führt diesbezüglich aus, dass ein großflächiges 

Einzelhandelsvorhaben die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungs-

kerns der Standortgemeinde oder die anderer Zentraler Orte sowie die verbrau-

chernahe Versorgung nicht wesentlich beeinträchtigen darf (vgl. Plansatz 2.9.2 (Z) 

Absatz 3). 

 

Grundlage für die Ermittlung der potenziellen Auswirkungen eines Vorhabens ist 

dessen Sortimentsstruktur und Umsatz (vgl. Kap. 4).  

· Angesichts der maximalen sortimentsweisen Umsätze im Bereich der Randsorti-

mente von rd. 1 Mio. € (vgl. Tab. 1, S. 11) können wesentliche Beeinträchti-

gungen ausgeschlossen werden. 

· Da die Kernsortimente nicht zentrenrelevant sind, können wesentliche Beeinträch-

tigungen zentraler Versorgungsbereiche sowohl in der Stadt Mühlacker als 

auch in Nachbargemeinden ausgeschlossen werden. 

· Bezüglich der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung innerhalb der 

Stadt Mühlacker kann angesichts der kleinräumigen Verlagerung - sofern der be-

stehende Baumarkt in der Folge entfallen würde (vgl. hierzu Karte 1, S. 7) - eine 

wesentliche Beeinträchtigung ebenfalls ausgeschlossen werden: Ein zentral 

in der Stadt gelegener Baumarkt kann - auch unter Berücksichtigung weiterer ent-

sprechender Angebote - als hinreichend verbrauchernah angesehen werden. 

· Da derzeit im Bereich der bau-/ gartenmarktspezifischen Sortimente in erheblichem 

Ausmaß Kaufkraft aus der Stadt Mühlacker abfließt - im Jahr 2013 rd. 3,6 Mio. €, 

im Jahr 2018 rd. 4,3 Mio. € und aktuell rd. 6,6 Mio. € - (vgl. Kap. 5.2), kann der 

Planumsatz im Bereich der Kernsortimente inkl. Autozubehör (rd. 14,1 Mio. €) - 

                                           
40 Einzelhandelserlass Baden-Württemberg, Ziff. 3.2.2 auf Grundlage LEP Plansatz 3.3.7.1 und 3.3.7.2 

(jeweils Ziel). 
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selbst wenn am bisherigen Standort weiterhin ein Baumarkt bestehen bleibt - knapp 

zur Hälfte als Rückholung abfließender Kaufkraft angesehen werden. (Wenn be-

rücksichtigt wird, dass Mühlacker in diesem Bereich auch Versorgungsfunktion für 

den Mittelbereich hat, könnte sogar der gesamte Umsatz als Rückholung aus dem 

Mittelbereich abfließender Kaufkraft angesehen werden.) 

Zwar hat der VGH Baden-Württemberg zum früher von uns - u.a. in Übereinstim-

mung mit dem RP Freiburg - angeführten Argument, eine Rückholung abfließender 

Kaufkraft sei grundsätzlich als gerechtfertigt anzusehen und deshalb in Bezug auf 

das Beeinträchtigungsverbot neutral zu bewerten, klargestellt, dass davon regel-

mäßig nicht ausgegangen werden könne41. Eine Ausnahme hielt der VGH für evtl. 

geboten, "wenn … Rückholeffekte deshalb als unschädlich anzusehen wären, weil 

sie in Übereinstimmung mit der regionalplanerisch vorgegebenen Zentrenstruktur 

stehen"42 - was in Mühlacker als gegeben angesehen werden kann. 

· Das nächstgelegene, östlich an Mühlacker angrenzende Mittelzentrum Vaihingen 

an der Enz (gut 15 Pkw-Fahrminuten vom Planstandort entfernt43) weist im Bau-

marktbereich mit dem Globus Baumarkt und dem Bergle Baustoffzentrum sowie 

einigen Spezialanbietern eine gute Ausstattung auf. 

· Sowohl das südwestlich gelegene Oberzentrum Pforzheim als auch das nord-

westlich gelegene Mittelzentrum Bretten sind mehr als 20 Pkw-Fahrminuten vom 

Planstandort entfernt. Beide Städte weisen jeweils mehrere Baumärkte auf. 

Werden ausschließlich die größeren Baumärkte in diesen benachbarten Zentren 

berücksichtigt, so erreichen allein diese im Bereich der Kernsortimente einen 

Umsatz von deutlich mehr als 45 Mio. €. 

Wird der nicht auf eine Rückholung bislang aus der Stadt Mühlacker abfließender 

Kaufkraft zurückzuführende Planumsatz auf diesen Umsatz in den benachbarten 

Zentralen Orten bezogen, so ergibt sich ein Anteil von maximal 16%, sofern Streu-

umsätze (wie sie in jedem Vorhaben zu erwarten sind) unberücksichtigt bleiben. 

Dieser maximale Anteil liegt deutlich unter dem im Einzelhandelserlass angegebe-

nen Anhaltswert für wesentliche Beeinträchtigungen bei nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten von ca. 20%. 

                                           
41  VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 23.05.19, Az. 3 S 2811/17. 
42  Ebd. Juris-Rn. 87. 
43  Angaben zu den Fahrzeiten nach google.maps (Zugriff am 27.06.22). 
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Somit sind wesentliche Beeinträchtigungen auch bezüglich der Nachbar-

gemeinden auszuschließen, selbst wenn am bisherigen Standort weiterhin ein 

Baumarkt bestehen bliebe. 

 

Auch ohne eine Verträglichkeitsuntersuchung kann ein Verstoß gegen das Be-

einträchtigungsverbot ausgeschlossen werden. Eine Rückgabe des Baurechts 

für den bisherigen Standort erscheint nicht zwingend. 

 

 

8. BEWERTUNG DES PLANVORHABENS VOR DEM HINTERGRUND DES 

EINZELHANDELSKONZEPTS DER STADT MÜHLACKER 

8.1 Grundsätze zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung  

Nach dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Mühlacker aus dem Jahr 2015 können 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten im gesamten 

Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, angesiedelt werden, wobei großflächiger 

Einzelhandel vorrangig an etablierten nicht integrierten (Einzelhandels-)Standorten 

angesiedelt werden soll44.  

Diesem Grundsatz entspricht das Vorhaben - selbst wenn es sich angesichts der 

im unmittelbaren Umfeld in größerem Umfang geplanten Wohnbebauung künftig um 

einen integrierten Standort handeln wird (vgl. Kap. 3).  

 

8.2 Mit dem Einzelhandelskonzept verfolgte Ziele 

Das Vorhaben würde zur Stärkung der mittelzentralen Funktion in einem bislang 

eher schwach besetzten Sortimentsbereich beitragen. 

Als Vorhaben außerhalb der Zentren der Stadt trägt es zu den zentrenbezogenen 

Zielen - Erhaltung/ Stärkung der Einzelhandelszentralität, der Einzelhandels-/ Funk-

tionsvielfalt, der Identität des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt sowie 

Verkürzung der Wege innerhalb der Innenstadt - nicht bei. Durch die Begrenzung 

der zentrenrelevanten Randsortimente, die im Hinblick auf eine Gleichbehandlung 

mit anderen Einzelhandelsansiedlungen geboten erscheint (vgl. Kap. 3) können aber 

negative Zielbeiträge zu diesen zentrenbezogenen Zielen ausgeschlossen werden. 

                                           
44 Vgl. Dr. Acocella 2015, a.a.O., Kap. 8.2.2 (S. 86f.).  
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Da das Vorhaben die derzeitigen Kaufkraftabflüsse aus Mühlacker reduzieren würde, 

würde es auch zu einer Verkürzung der Wege beitragen, da damit ein umfangreiche-

res Angebot in der Stadt bislang erforderliche Wege erübrigen würde. 

Bezüglich der nahversorgungsbezogenen Ziele ist das Vorhaben nicht von Bedeu-

tung. 

 

Da das Vorhaben dem Einzelhandelskonzept entspricht, würde es auch zur Schaffung 

von Investitionssicherheit und Entscheidungssicherheit für städtebaulich er-

wünschte Investitionen beitragen. 

 

Schließlich würde die im Baumarktbereich bestehende Lücke an einem Standort ge-

schlossen, der künftig angesichts der geplanten Wohnbebauung im näheren Umfeld 

eher nicht für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen würde. Insofern wür-

den alternativ für das Vorhaben vorstellbare gewerbliche Standorte durch Realisie-

rung des Vorhabens an diesem Standort für die eigentlichen Zielgruppen - Hand-

werk und produzierendes Gewerbe - gesichert. 

 

Somit steht das Vorhaben auch in Einklang mit den mit dem Einzelhandels-

konzept verfolgten Zielen. 
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9. ERGEBNIS 

Für die Belastbarkeit der in der vorliegenden Stellungnahme abgeleiteten (quanti-

tativen) Aussagen wurde in mehrfacher Hinsicht ein worst-case-Ansatz zugrunde 

gelegt: 

· Für die bau-/ gartenmarktspezifischen Kernsortimente wurde ein Anteil von bis 

zu 9.200 m² VKF unterstellt (vgl. Kap. 4).  

· Für das Vorhaben wurde eine hohe Flächenleistung angesetzt (vgl. Kap. 4). 

· Im Hinblick auf das Kongruenzgebot wurde auch die geringstmögliche Kaufkraft im 

Mittelbereich betrachtet (ohne Knittlingen sowie ohne Wiernsheim und ausschließ-

lich im stationären Einzelhandel verfügbare Kaufkraft; vgl. Kap. 6).  

· Eine evtl. Schließung des bestehenden Toom-Marktes wurde nicht wirkungsredu-

zierend berücksichtigt (vgl. Kap. 7). 

 

Das Vorhaben entspricht den (verbindlichen) Zielen der Regional- und Landes-

planung: 

· Das Konzentrationsgebot wird auf Grund der Einstufung der Stadt Mühlacker als 

Mittelzentrum erfüllt (vgl. Kap. 3). 

· Das Integrationsgebot, das angesichts der nicht zentrenrelevanten Kernsortimente 

ohnehin nur von nachgeordneter Bedeutung ist, wird perspektivisch eingehalten 

(vgl. Kap. 3). 

· Das Kongruenzgebot wird eingehalten (vgl. Kap. 6): Das Vorhaben ist nicht not-

wendigerweise auf Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des Mittelbereichs angewie-

sen. 

· Schließlich kann auch ohne eine Verträglichkeitsuntersuchung abgeleitet werden, 

dass das Vorhaben dem Beeinträchtigungsverbot entspricht (vgl. Kap. 7). Dies gilt 

selbst dann, wenn am bisherigen Standort auch künftig ein Baumarkt angesiedelt 

wird. 

 

Aus Sicht der Stadt ist festzuhalten, dass das Vorhaben dem Einzelhandels-

konzept entspricht (vgl. Kap. 8).  


